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Einleitung

Unter Völkerrecht versteht man, einfach ausgedrückt, die Gesamtheit 
der auf internationaler Ebene geltenden rechtsverbindlichen Regeln. 
Das Völkerrecht hat in erster Linie eine ordnende Funktion. Es regelt 
vor allem das Verhalten der Staaten untereinander, es vereinfacht die 
internationale Zusammenarbeit und macht sie dank verbindlicher Vor-
schriften  berechenbar. Zu den zentralen Aufgaben des Völkerrechts ge-
hört es, die Grundlagen für Frieden und Stabilität zu schaffen.  

Mit der zunehmenden Globalisierung werden völkerrechtliche Bezie-
hungen bedeutsamer, aber auch komplexer. Da sich viele Probleme auf 
einzelstaatlicher Ebene heute kaum noch sinnvoll lösen lassen, regelt 
das moderne Völkerrecht zunehmend Bereiche, die früher ausschliess-
lich dem Landesrecht vorbehalten waren. Dazu zählen beispielsweise 
die Rechte von Einzelpersonen, der Umweltschutz oder die Verbre-
chensbekämpfung. Die Palette der völkerrechtlichen Normen reicht von 
zwingenden Kernbestimmungen (wie dem Gewaltverbot oder funda-
mentalen Menschenrechtsgarantien), institutionellen Grundregeln (dem 
Recht der Verträge oder dem Recht internationaler Organisationen), 
operationellen Normen der Zusammenarbeit (zum Beispiel im Bereich 
Rechtshilfe) bis hin zu technisch-administrativen Bestimmungen (etwa 
bei der Flugsicherheit, der Radiofrequenzzuteilung oder im Lebensmit-
telrecht). Thematisch finden sich völkerrechtliche Regeln in so unter-
schiedlichen Bereichen wie den folgenden:  
•	 Gewaltverbot:	Staaten	müssen	ihre	Differenzen	mit	friedlichen	Mitteln	

lösen.
•	 Menschenrechte:	 Jeder	Mensch	kann	grundlegende	Rechte	einfor-

dern (Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, persönliche Frei-
heit, Meinungs- und Gewissensfreiheit usw.).1  

1  s. Broschüre «ABC der Menschenrechte» (Hg.: Eidg. Departement für auswärtige 
   Angelegenheiten); www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/phumig.html
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•	 Schutz	der	Menschen	während	bewaffneten	Konflikten:	Das	Humani-
täre	Völkerrecht	stellt	Regeln	für	den	bewaffneten	Konflikt	und	insbe-
sondere zum Schutz von Zivilpersonen, Verwundeten und Kriegsge-
fangenen auf.2  

•	 Kampf	 gegen	 Terror	 und	 andere	 schwere	 Verbrechen:	 Er	 kann	 nur	
durch internationale Zusammenarbeit wirksam geführt werden. 

•	 Umwelt:	Regeln	zum	Schutz	des	Klimas	und	zur	Schonung	der	natür-
lichen Ressourcen sind umso wirksamer, je universeller sie sind. 

•	 Handel	 und	 Entwicklung:	 Die	 Schweizer	 Wirtschaft	 verdient	 jeden	
zweiten Franken im Ausland. Voraussetzung dafür ist eine funktionie-
rende und stabile internationale Rechtsordnung. 

•	 Telekommunikation:	Ein	Telefonanruf	ins	Ausland	wäre	ohne	ein	inter-
nationales Regelwerk unmöglich. 

•	 Transportwesen:	Es	braucht	internationale	Verträge,	damit	Reisende	
heil am Zielort ankommen, wenn sie mit dem Zug oder dem Flugzeug 
ins Ausland reisen wollen. 

Das klassische Völkerrecht ist von Staaten geschaffen und richtet sich 
in	erster	Linie	an	Staaten.	Während	langer	Zeit	waren	denn	auch	aus-
schliesslich	Staaten	Subjekte	des	Völkerrechts.	Jeder	Staat	wird	vom	
Völkerrecht als souverän und grundsätzlich rechtsgleich behandelt, un-
abhängig davon, ob er gross oder klein, arm oder reich ist. 

Doch	 seit	 einigen	 Jahrzehnten	 spielen	 internationale	 Organisationen	
(zum Beispiel die Vereinten Nationen/UNO) eine immer wichtigere Rol-
le. Internationale Organisationen werden von den Staaten für einen be-
stimmten, die Möglichkeiten eines einzelnen Staates übersteigenden 
Zweck geschaffen. Die Zahl der internationalen Organisationen übertrifft 
heute jene der Staaten deutlich. Allerdings sind nur eine überschaubare 
Anzahl internationaler Organisationen von wirklich globaler Bedeutung, 
wovon viele dem UNO-System angehören oder mit ihm in Verbindung 
stehen. Internationale Organisationen sind für das Völkerrecht bedeut-
sam, weil sie immer mehr Aufgaben übernehmen, die traditionell von 

2   s. Broschüre «ABC des Humanitären Völkerrechts» (Hg.: Eidg. Departement für auswärtige 
Angelegenheiten); www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl.html
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den Staaten allein wahrgenommen wurden. Zudem werden multilaterale 
Rechtsinstrumente fast ausnahmslos im Rahmen von internationalen 
Organisationen ausgehandelt. Diese sind damit Geburtsstätten des Völ-
kerrechts geworden.

Andere als zwischenstaatliche Organisationen – zum Beispiel Nicht-
regierungsorganisationen, transnationale Unternehmen oder akade-
mische Institutionen – sind in aller Regel keine Völkerrechtssubjekte. 
Dasselbe gilt für Einzelpersonen. Dennoch stehen auch sie seit Mitte 
des	20.	Jahrhunderts	zunehmend	im	Blickfeld	des	Völkerrechts.	Immer	
grössere Bereiche des Völkerrechts betreffen den Schutz und die Ver-
antwortung des Einzelnen. Besonders deutlich zeigt dies die Entwick-
lung in den Bereichen Menschenrechte, Humanitäres Völkerrecht oder 
Völkerstrafrecht. Hier werden Individuen zu Trägern und Adressaten von 
völkerrechtlichen	 Rechten	 und	 Pflichten,	 die	 vor	 internationalen	 Ge-
richten oder gerichtsähnlichen Überwachungsmechanismen geltend 
gemacht und durchgesetzt werden können. Das moderne Völkerrecht 
befasst sich also längst nicht mehr nur mit den Beziehungen zwischen 
den Staaten im engeren Sinn, sondern erfasst, durch die Strukturen von 
Staaten und internationalen Organisationen hindurch, unmittelbar die 
Lebensbereiche der Einzelperson.  

Das moderne Völkerrecht will nicht mehr nur das Gefüge der Staaten-
welt	stabilisieren,	sondern	stellt	immer	mehr	den	Schutz	und	das	Wohl	
der Menschen in den Vordergrund. Dies hat wiederum Auswirkungen 
auf das Verständnis staatlicher Souveränität. Sie kann nicht mehr nur 
als (negatives) Abwehrrecht gegenüber ausländischer Einmischung ver-
standen werden, sondern erhält auch einen positiven Gehalt: Die Sou-
veränität eines Staates umfasst dessen Verantwortung, für die Sicher-
heit	und	das	Wohl	seiner	Bevölkerung	besorgt	zu	sein.

Weil	 Völkerrecht	 die	 innerstaatliche	 Sphäre	 zunehmend	 beeinflusst,	
wird immer wieder auch dessen demokratische Legitimation hinterfragt. 
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Tatsache ist, dass internationales Recht anders entsteht als staatliches 
Recht. Gesetze werden durch gewählte Volksvertreter verabschiedet, 
während internationale Verträge von Regierungsvertretern ausgehandelt 
werden. Abstimmungen sind im Unterschied zum Gesetzgebungsver-
fahren selten. Meist wird verhandelt, bis ein für alle Staaten annehm-
barer Kompromiss erzielt ist. Das demokratische Element wird auf in-
ternationaler Ebene durch den Grundsatz der Gleichheit aller Staaten, 
ob	gross	oder	klein,	erzielt.	Jeder	Staat	kann	zudem	souverän	und	frei	
entscheiden, ob er einem ausgehandelten Vertrag zustimmen will oder 
nicht. 

In der Schweiz unterliegen völkerrechtliche Verträge der Genehmigung 
durch die Eidgenössischen Räte (es sei denn, diese hätten die Kompe-
tenz vorgängig bereits an den Bundesrat delegiert). Gegen Internationa-
le Verträge können die Stimmbürger ausserdem das fakultative Referen-
dum	ergreifen,	wenn	sie	die	gleichen	Wirkungen	entfalten	wie	Gesetze.	
Bei bestimmten Verträgen – dem Beitritt zur UNO oder zur Europäischen 
Union (EU) – ist sogar das obligatorische Referendum erforderlich. 
Schliesslich können die Stimmbürger auch Volksinitiativen ergreifen, die 
dem internationalen Recht widersprechen. Vorbehalten bleiben einzig 
die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts, von denen ein Staat 
niemals abweichen darf, wie zum Beispiel das Folterverbot. Kein an-
derer	Staat	der	Welt	kennt	derart	weitgehende	Mitwirkungsrechte	des	
Volkes bei internationalen Verträgen. Der pauschale Vorwurf, das Völ-
kerrecht sei undemokratisch, ist nicht gerechtfertigt. 
Gerade bei schweren Verletzungen des Völkerrechts ertönt immer wie-
der der Vorwurf, dass es diesem Recht an Durchsetzbarkeit fehle. Tat-
sächlich ist es stossend und inakzeptabel, wenn gravierende Verstösse 
zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte oder des Humanitären 
Völkerrechts ungeahndet bleiben. Trotzdem ist der Eindruck einer ge-
nerellen Durchsetzungsschwäche des Völkerrechts falsch. Zum einen 
halten	sich	die	Staaten	auch	ohne	das	Bestehen	einer	eigentlichen	Welt-
polizei meistens an das internationale Recht. Zum andern gibt es eine 
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zunehmende Zahl von internationalen Gerichten und Behörden, die un-
ter bestimmten Umständen im Namen der internationalen Gemeinschaft 
Sanktionen aussprechen können. Als jüngstes und prominentestes Bei-
spiel sei der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erwähnt. Dass 
internationales Recht im Grossen und Ganzen gut eingehalten wird, ist 
im wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: 
•	 Die	Staaten	sind	ihre	völkerrechtlichen	Verpflichtungen	freiwillig	ein-

gegangen. Das bedeutet, dass sie das Bestehen der Rechtsnorm 
grundsätzlich	als	 in	 ihrem	 Interesse	erachten.	Wenn	sie	selbst	die	
Norm verletzen, werden andere ermutigt, es auch zu tun – dann viel-
leicht zu ihrem eigenen Schaden.   

•	 Die	internationale	Vernetzung	zwischen	den	Staaten	nimmt	zu.	Sich	
rechtskonform verhaltende Staaten erhalten damit eine immer grös-
ser werdende Palette an mehr oder weniger sanften Möglichkeiten, 
um	 auf	 rechtsbrüchig	 gewordene	 Staaten	 Einfluss	 auszuüben.	
Staaten,	 die	 sich	 in	 systematischer	 Weise	 ihren	 völkerrechtlichen	
Verpflichtungen	entziehen	wollen,	werden	somit	über	kurz	oder	lang	
an den Rand gedrängt. 

Wenn	die	Schweiz	 völkerrechtliche	Normen	übernimmt,	 kommt	 ihnen	
grundsätzlich Vorrang vor anders lautendem innerstaatlichem Recht zu. 
Anders liesse sich ja kaum sicherstellen, dass die Schweiz ihre interna-
tionalen	Verpflichtungen	auch	tatsächlich	einhalten	kann.	In	der	Praxis	
lassen	sich	allfällige	Konflikte,	wenn	sie	nicht	schon	zum	Zeitpunkt	der	
Übernahme	der	völkerrechtlichen	Verpflichtung	entdeckt	und	beseitigt	
worden sind, in aller Regel durch das Instrument der völkerrechtskon-
formen Auslegung entschärfen. Die innerstaatliche Bestimmungen wird 
danach im Licht des internationalen Rechts betrachtet. In den meisten 
Fällen sind internationale Vereinbarungen zudem kündbar. 

Die Schweiz ist weder politisch noch militärisch eine Grossmacht und 
setzt sich dafür ein, dass die internationalen Beziehungen vom Recht 
und nicht von der Macht geprägt werden. Sie beteiligt sich aktiv an der 
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Ausgestaltung, Aktualisierung, Entwicklung und effektiven Anwendung 
des Völkerrechts. Dies entspricht dem übergeordneten Ziel schweize-
rischer Aussenpolitik: die Interessen des Landes zu wahren. Es gehört 
ausserdem zum Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sich 
für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung einzusetzen  
(Art. 2 Abs. 4 Bundesverfassung). Dieses Staatsziel ist auch Richtschnur 
für die einzelnen aussenpolitischen Ziele, welche die Bundesverfassung 
in	Artikel	54	aufführt:	Sicherung	von	Unabhängigkeit	und	Wohlfahrt	der	
Schweiz,	Beitrag	zu	Linderung	von	Not	und	Armut	in	der	Welt,	Förderung	
der Menschenrechte, der Demokratie und des friedlichen Zusammenle-
bens der Völker sowie die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Diese Ziele lassen sich nur im Einklang und mit Hilfe des Völkerrechts 
verwirklichen. Sie erfordern ein funktionierendes internationales Rechts-
gefüge mit anderen Staaten und internationalen Organisationen.  
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Glossar

Ad-hoc-Tribunale   
Nach	den	Konflikten	in	Ruanda	und	Ex-Jugoslawien	setzte	der	Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen (> UNO) zwei internationale Ad-hoc-
Strafgerichtshöfe zur Verfolgung von > Kriegsverbrechen, > Völkermord 
und > Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Die Zuständigkeit die-
ser Gerichte ist – im Gegensatz zum > Internationalen Strafgerichtshofs 
– räumlich und zeitlich begrenzt. 
Des weitern existieren gemischte Gerichtsinstanzen, die sich aus in- und 
ausländischem Personal zusammensetzen und Verbrechen ahnden, die 
in	einzelnen	Konflikten	oder	unter	bestimmten	Regimes	verübt	wurden.	
Beispiele: der Spezialgerichtshof für Sierra Leone oder die Ausseror-
dentlichen Kammern an den Gerichten Kambodschas zur Verfolgung 
der Gräueltaten der Roten Khmer.

Aggression
Aggression liegt vor, wenn ein > Staat militärische Gewalt gegen die 
Souveränität, die territoriale Integrität oder die politische Unabhängig-
keit eines anderen Staats einsetzt. Das Völkerrecht verbietet militärische 
Gewalt grundsätzlich, lässt aber zwei Ausnahmen zu: zum einen die 
militärische Selbstverteidigung unter bestimmten Bedingungen; zum 
andern	Massnahmen	 zur	Wahrung	 oder	Wiederherstellung	 des	Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit aufgrund eines Beschlusses 
des UNO-Sicherheitsrats gemäss Kapitel VII der > Charta der Vereinten 
Nationen. Der Begriff der zwischenstaatlichen Aggression im Sinne des 
Völkerrechts ist zu unterscheiden vom Begriff der Aggression im Sinne 
des internationalen Strafrechts. Dieses befasst sich mit der individuellen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit und verfügt noch nicht über eine in-
ternational anerkannte Definition der Aggression.

A
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Anerkennung 
Feststellung eines Staats, dass ein neuer > Staat entstanden ist. Mit 
der Anerkennung drückt ein Staat aus, dass er ein selbstständig gewor-
denes Gebiet als Staat akzeptiert und bereit ist, mit ihm auf zwischen-
staatlicher Ebene zu verkehren. 
Grundsätzlich anerkennt die Schweiz nur Staaten, keine Regierungen. 
Ein Machtwechsel in einem Staat oder eine Änderung der Staatsform 
ändert also an einer einmal ausgesprochenen Anerkennung nichts. Ein 
unabhängig gewordenes Gebiet hat kein Recht auf staatliche Anerken-
nung. Diese ist freiwillig und kann von Bedingungen abhängig gemacht 
werden.

Bilateralismus
Werden	aussenpolitische	Fragen	zu	Zweit	besprochen	oder	verhandelt,	
spricht man von Bilateralismus. Meist spielen sich diese zweiseitigen 
Kontakte zwischen > Staaten ab. Es ist aber auch möglich, dass ein 
Staat und eine > internationale Organisation bilaterale Beziehungen un-
terhalten. Zum Beispiel haben die Schweiz und die EU eine grosse Zahl 
von bilateralen Abkommen abgeschlossen. Man unterscheidet zwischen 
Bilateralismus und > Multilateralismus.

Die Bilateralen Abkommen I und II regeln die Bezie-

hungen zwischen der Schweiz und der EU. Sie betreffen 

so unterschiedliche Bereiche wie Personenfreizügigkeit, 

technische Handelshemmnisse, Beschaffungswesen, 

Landwirtschaft, Luft- und Landverkehr, Forschungspro-

gramme, innere Sicherheit, Asyl, Umwelt und Kultur. 

B
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Charta der Vereinten Nationen (UNO-Charta)
> Völkerrechtsvertrag zur Gründung der > UNO. Die Charta regelt die 
Rechte	und	Pflichten	der	Mitgliedstaaten	und	definiert	 die	Aufgaben-
bereiche und Organe der UNO als > internationale Organisation. Die 
Charta legt unter anderem das > Gewaltverbot fest. Eine Besonderheit 
der	Charta	besteht	darin,	dass	auf	ihr	beruhende	Pflichten	von	Mitglied-
staaten (zum Beispiel die Durchsetzung von durch den Sicherheitsrat 
verhängten > Sanktionen)	anderen	völkervertraglichen	Verpflichtungen	
vorgehen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Verfas-
sungscharakter der Charta, obwohl das Völkerrecht formell keine Ver-
fassung kennt.

Depositar 
Der Depositar eines > Völkerrechtsvertrags ist ein > Staat oder eine  
> internationale Organisation. Die Aufgaben des Depositars sind vorwie-
gend notarieller Art, zum Beispiel Verwahren der Dokumente, Erstellen 
beglaubigter Abschriften, Entgegennahme, Verwahrung und Übermitt-
lung von Mitteilungen, Vorbehalten und Erklärungen.

Diplomatischer Schutz 
Tätigwerden eines Staats zugunsten eines seiner Staatsangehörigen 
(natürliche oder juristische Person), dem ein Drittstaat durch einen Ver-
stoss gegen das Völkerrecht Schaden zugefügt hat. Der Staat allein ent-
scheidet über die Angemessenheit einer solchen Intervention. Für den 
diplomatischen Schutz gelten fünf Grundsätze:
•	 Indem	ein	Staat	gemäss	diplomatischem	Schutz	handelt,	macht	er	

sein eigenes Recht geltend. 
•	 Der	 Staat	 kann	 ausschliesslich	 seinen	 eigenen	 Staatsangehörigen	

diplomatischen Schutz gewähren. 
•	 Die	Ausübung	des	diplomatischen	Schutzes	setzt	voraus,	dass	ein	

Staat eine Völkerrechtsnorm verletzt hat.  

C

D



ABC des Völkerrechts  13 

•	 Der	Staatsangehörige	hat	 im	Hinblick	auf	Schadenersatz	zuvor	alle	
Rechtsmittel ausgeschöpft.  

•	 Der	Geschädigte	darf	nicht	selber	aufgrund	seines	eigenen	Verhal-
tens den Schaden verursacht oder zu dessen Verschärfung beigetra-
gen haben.

Dualismus
Danach müssen völkerrechtliche Normen durch ein nationales Gesetz 
ins Landesrecht übernommen werden, um innerstaatliche Geltung zu 
erlangen (im Gegensatz zum > Monismus). In den meisten dem Dua-
lismus folgenden Staaten hat sich eine abgeschwächte Form durch-
gesetzt: Der Vorbehalt der Übernahme mit einem Gesetz gilt nur für  
> Völkerrechtsverträge, während > Völkergewohnheitsrecht innerstaat-
lich unmittelbar gilt. Beispiele für Staaten, die dem Dualismus folgen, 
sind Deutschland, Grossbritannien und Schweden.

Erga omnes-Regeln 
Völkerrechtliche Regeln von zentraler Bedeutung, deren Einhaltung ein 
> Staat nicht nur bestimmten anderen Staaten, sondern der internati-
onalen Gemeinschaft als Ganzer schuldet. Beispiele für erga omnes-
Regeln sind das Verbot des > Völkermords, der Schutz vor Sklaverei 
und Rassendiskriminierung sowie der Schutz weiterer fundamentaler  
> Menschenrechte. Die Einhaltung dieser Regeln liegt nicht nur im 
Rechtsinteresse bestimmter Staaten, mit denen eine völkervertragliche 
oder gewohnheitsrechtliche Beziehung besteht, sondern führt zur Ver-
antwortlichkeit gegenüber allen Mitgliedern der internationalen Gemein-
schaft.	 Jedes	 Mitglied	 der	 internationalen	 Gemeinschaft	 kann	 einen	
fehlbaren Staat für die Verletzung der genannten Regeln verantwortlich 
machen. Obwohl eine Verwandtschaft zwischen erga omnes-Regeln 
und dem völkerrechtlichen > ius cogens besteht, ist der Blickwinkel 
der beiden Konzepte unterschiedlich: Bei erga omnes-Regeln steht das 

E



14 ABC des Völkerrechts

Interesse der internationalen Gemeinschaft an deren Durchsetzung im 
Vordergrund; der Begriff des > ius cogens betrifft die Frage des Um-
fangs und des Vorrangs dieser Normen vor anderen völkerrechtlichen 
Regeln.

Extraterritorialität 
Ein wichtiger Grundsatz des Völkerrechts besagt, dass sich die Hoheits-
gewalt eines > Staats auf sein Staatsgebiet (Territorium) beschränkt. 
Nur ausnahmsweise können staatliche Gesetze oder hoheitliche Hand-
lungen ausserhalb des eigenen Staatsgebiets Rechtswirkung entfalten. 
Internationale Verträge oder verbindliche Beschlüsse internationaler 
Organisationen können solche extraterritorialen Effekte vorsehen. Da-
von abgesehen kann ein Staat sein eigenes Recht nur dann auf Sach-
verhalte ausserhalb seines Staatsgebiets ausdehnen, wenn eine enge 
Beziehung zwischen dem Staat und dem Regelungsgegenstand dies 
rechtfertigt. Entgegen landläufiger Meinung ist beispielsweise das Ge-
lände einer ausländischen Botschaft nicht extraterritorial. Es untersteht 
dem Recht des > Gaststaats. Die Botschaft geniesst lediglich Unver-
letzbarkeit. Das heisst, sie darf ohne Zustimmung des Entsendestaates 
nicht von den Behörden des Gaststaats betreten werden. 

Das Kyoto-Protokoll von 1997 legt erstmals völker-

rechtlich verbindliche Vorschriften zur Reduktion der 

Treibhausgase fest. 
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Friedensoperationen 
Internationale Friedensoperationen sind ein Instrument der internationa-
len	Gemeinschaft	zur	Konfliktlösung	und	Krisenbewältigung.	Sie	wollen	
mit zivilen und militärischen Mitteln stabile und friedliche Verhältnisse 
schaffen. Seit dem Ende des Kalten Kriegs haben sie sich weiter entwi-
ckelt und verfügen heute häufig über ein umfangreicheres Aufgabenfeld: 
Friedenserhaltung	und	Friedenserzwingung	ebenso	wie	Konfliktverhü-
tung, Friedensschaffung, Friedenskonsolidierung und humanitäre Ope-
rationen. Friedensoperationen erfolgen in der Regel auf der Basis eines 
UNO-Mandats und lassen sich von folgenden drei Grundsätzen leiten: 
Unparteilichkeit,	Zustimmung	der	Konfliktparteien	zum	Einsatz	der	Frie-
denstruppe, minimale Gewaltanwendung.

Friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
Begriff für sämtliche Verfahren, die eine gewaltlose Regelung eines 
Streits zwischen zwei oder mehreren > Staaten herbeiführen sollen. Es 
existieren verschiedene Verfahrensformen:
•	 Verhandlungen	sind	das	erste	und	übliche	Instrument	zur	Beilegung	

von Streitigkeiten. So kann zum Beispiel ein Treffen zwischen Staaten 
zu einer Einigung führen. 

•	 Über	die	Leistung	Guter	Dienste	vermittelt	ein	Drittstaat	zwischen	den	
Parteien oder stellt die materielle Organisation des Treffens sicher. 

•	 Über	Schlichtungs-	und	Vergleichsverfahren	 legt	ein	Drittstaat	oder	
eine Vergleichskommission den betreffenden Parteien eine Lösung 
vor, die jedoch nicht verbindlich ist. 

•	 Untersuchungen	dienen	grundsätzlich	nur	der	Feststellung	von	Tatsa-
chen.  

•	 Beim	 Schiedsverfahren	 wird	 die	 Entscheidkompetenz	 einer	 Stelle	
übertragen, die sich aus Personen zusammensetzt, welche von den 
Parteien bestimmt wurden. Der Beschluss dieser Schiedsstelle ist 
verbindlich. 

F
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•	 Die	 Staaten	 können	 ihren	 Fall	 auch	 dem	 Internationalen	 Gerichts-
hof vorlegen, der verbindliche Entscheidungen fällt (> Internationale 
 Justiz).

Gaststaat 
Sitzstaat von ausländischen Vertretungen (Botschaften, Konsulate) 
oder > internationalen Organisationen. Der Gaststaat gewährt den Ver-
tretungen sowie den internationalen Organisationen (und deren Mit-
arbeitern) bestimmte > Privilegien und Immunitäten. Die Schweiz und 
insbesondere der Standort Genf beherbergen eine Vielzahl von interna-
tionalen Organisationen. 

 
Gewaltverbot
Die > Charta der Vereinten Nationen (> UNO) untersagt > Staaten den 
Einsatz von Streitkräften. Krieg ist grundsätzlich verboten. Gemäss 
UNO-Charta ist der Gebrauch von Gewalt jedoch in zwei besonderen 
Situationen erlaubt: 
•	 Ein	Staat	hat	das	Recht,	Notwehr	geltend	zu	machen	und	 im	Falle	

eines militärischen Angriffs sein Territorium militärisch zu verteidigen, 
bis der Sicherheitsrat die erforderlichen Massnahmen getroffen hat. 

•	 Staaten	 können	 zur	 Wahrung	 und	 Wiederherstellung	 des	 interna-
tionalen Friedens auf Gebrauch von Gewalt zurückgreifen, wenn 
 ihnen dazu die ausdrückliche Erlaubnis des UNO-Sicherheitsrats in 
einer > Resolution aufgrund von Kapitel VII der UNO-Charta erteilt   
wurde.

Humanitäres Völkerrecht3    
Das	Humanitäre	Völkerrecht	–	auch	Recht	der	bewaffneten	Konflikte,	
Kriegsvölkerrecht oder "ius in bello" genannt – findet Anwendung in 
bewaffneten	 Konflikten,	 unabhängig	 davon,	 ob	 diese	 rechtmässig	

3   s. auch Broschüre «ABC des Humanitären Völkerrechts»
   www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl.html

H

G



ABC des Völkerrechts  17 

sind oder nicht. Das Humanitäre Völkerrecht beruht auf einem Aus-
gleich zwischen humanitären und militärischen Interessen. Um auch 
im Krieg ein Minimum an Menschlichkeit zu gewährleisten, sind die 
Konfliktparteien	beim	Einsatz	der	Mittel	und	Methoden	der	Kriegsfüh-
rung nicht frei. Das Humanitäre Völkerrecht richtet sich nicht nur an 
Staaten. Es enthält auch zahlreiche Bestimmungen, die von Einzelper-
sonen (einschliesslich Zivilisten) zu beachten sind. 
Zentrale Rechtsquellen des Humanitären Völkerrechts sind neben 
dem > Völkergewohnheitsrecht insbesondere die universell ratifi-
zierten Genfer Konventionen von 1949, ihre beiden Zusatzprotokolle 
von 1977, die Haager Landkriegsordnung von 1907 (Haager Über-
einkommen)	und	mehrere	Konventionen,	die	spezifische	Waffen	ver-
bieten oder ihren Gebrauch einschränken. Die meisten Regeln der 
Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle wie auch viele die 
Kampfführung betreffende Regeln sind heute völkergewohnheits-
rechtlich verbindlich.

Immunität 
Ein Grundprinzip des Völkerrechts, wonach ein > Staat und seine höch-
sten Amtsträger nicht der Gerichtsbarkeit eines andern Staats unterlie-
gen. Es leitet sich aus der souveränen Gleichheit der Staaten ab und 
zählt zum > Völkergewohnheitsrecht. Seit 2004 ist es auf Grundlage 
eines Entwurfs der > Völkerrechtskommission auch im «Übereinkommen 
der UNO über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der 
Gerichtsbarkeit» geregelt. Danach besteht die Immunität von Staaten 
nur, wenn hoheitliche Akte des Staats betroffen sind. Kann der staat-
liche Akt hingegen einem rechtsgeschäftlichen Handeln eines Privaten 
gleichgesetzt werden, so besteht keine Immunität. Ein Staatsoberhaupt 
geniesst für Handlungen, die es in offizieller Funktion vorgenommen hat, 
auch nach dem Ende der Amtszeit Immunität; bei schweren Menschen-
rechtsverletzungen bestehen hiervon jedoch gemäss neuerer Praxis 
Ausnahmen. Keine Immunität geniessen Staatsoberhäupter vor interna-

I
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tionalen Strafgerichten, da es sich dabei um Organe der internationalen 
Staatengemeinschaft und nicht eines bestimmten Staats handelt.

Internationaler Gerichtshof (IGH)
Das	wichtigste	Justizorgan	der	> UNO mit Sitz in Den Haag. Der IGH 
besteht aus 15 Richtern, die jeweils von der Generalversammlung und 
dem Sicherheitsrat auf neun Amtsjahre gewählt werden. Er kann über 
Rechtsstreitigkeiten zwischen > Staaten entscheiden, wenn diese seine 
Zuständigkeit anerkannt haben. Die Urteile sind für die Parteien verbind-
lich. Der IGH kann auch Gutachten zu Rechtsfragen verfassen, die ihm 
von UNO-Organen oder anderen dazu ermächtigten Spezialorganisati-
onen unterbreitet werden. Diesen kommt zwar keine Rechtsverbindlich-
keit zu, sie geniessen jedoch aufgrund des Ansehens des IGH in der 
internationalen Gemeinschaft einen hohen Stellenwert. Seit seiner Ar-
beitsaufnahme im April 1946 als Nachfolgeorganisation des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs hat der IGH mehr als 120 Urteile zu Streitig-
keiten zwischen Staaten sowie 25 Rechtsgutachten verfasst. 

Internationale Justiz   
Zur	Wahrung	 des	> Völkerrechts und der > Menschenrechte hat die 
internationale Gemeinschaft auf universeller und auf regionaler Ebene 
mehrere Gerichtshöfe geschaffen. Für jene Staaten, welche die Ge-
richtshöfe anerkennen, sind die Urteile verbindlich. 
Eckpfeiler der Völkerrechtsordnung ist der > Internationale Gerichts-
hof (IGH) in Den Haag. Er ist ein Hauptorgan der Vereinten Nationen  
(> UNO). Kläger und Beklagte können nur > Staaten sein. Der IGH grün-
det auf der Vorrangstellung des Rechts und leistet einen wichtigen Bei-
trag zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten. 
Im Bereich der Menschenrechte gewährt bis heute der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte am effektivsten Schutz. Er ist ein Organ 
des	Europarats	und	wacht	über	die	Einhaltung	der	Verpflichtungen,	wel-
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che die Vertragsparteien in der Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) eingegangen sind. 
Zur Beurteilung von Kriegsverbrechen hat die internationale Staatenge-
meinschaft	seit	den	1990er	Jahren	mehrere	Kriegsverbrechertribunale	
eingesetzt (> Ad-hoc-Tribunale): den Internationalen Gerichtshof für Ex-
Jugoslawien	(1993),	den	Internationalen	Gerichtshof	für	Ruanda	(1994),	
den Spezialgerichtshof für Sierra Leone sowie die Ausserordentlichen 
Kammern in den Gerichten Kambodschas zur Verfolgung der Verbre-
chen der Roten Khmer (2004). 
Mit der Schaffung des > Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) mit Sitz 
in Den Haag verfügt die internationale Gemeinschaft seit 2002 zudem 
über eine ständige universelle Strafgerichtsbehörde zur Beurteilung der 
schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als 
Ganze berühren: > Völkermord, > Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, > Kriegsverbrechen und das Verbrechen der > Aggression, sobald 
dieses definiert ist. 
Der	Seegerichtshof,	der	 im	Jahr	1996	seine	Arbeit	aufgenommen	hat,	
steht den Vertragsparteien des UNO-Seerechtsübereinkommens von 
1982 offen.

Das Chemiewaffenübereinkommen von 

1992 verbietet die Entwicklung, Herstellung, 

Lagerung, Weitergabe sowie den Einsatz von 

Chemiewaffen. Es verpflichtet die Mitglied-

staaten, allfällige Bestände zu vernichten.
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Internationale Organisation  
Internationale Organisationen sind ein auf Dauer ausgelegter Zusam-
menschluss von mindestens zwei > Staaten. Sie sind mit der selbst-
ständigen	 Wahrnehmung	 eigener	 Aufgaben	 betraut	 und	 deshalb	 mit	
mindestens einem Organ ausgestattet, durch das sie handeln. Sie beru-
hen in der Regel auf einem multilateralen Gründungsvertrag (auch Sta-
tut oder Charta genannt), der den Aufgabenbereich und die Organe der 
Organisation festlegt. Internationale Organisationen leiten ihre Völker-
rechtsfähigkeit von den Staaten ab. Im Gegensatz zu den Staaten – den 
«geborenen» Rechtssubjekten – gelten internationale Organisationen 
deshalb als «gekorene» Rechtssubjekte. Prominentestes Beispiel einer 
internationalen Organisation mit universellem Charakter sind die Verein-
ten Nationen (> UNO).

Das Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung 

für Schäden durch Weltraumgegenstände von 1972 

regelt die Verantwortung von Staaten für Schäden durch 

Objekte, die durch sie in den Weltraum gebracht werden 

und zurück auf die Erde gelangen.
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Internationale Schiedsgerichtsbarkeit  
Eine Form der > friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, bei der die Par-
teien vorgängig einwilligen, ihre Differenzen einem Schiedsgericht (be-
stehend aus einem oder mehreren Schiedsrichtern) zu unterbreiten. Da-
bei kann eine bereits bestehende Streitschlichtungsorganisation (zum 
Beispiel > Ständiger Schiedsgerichtshof) oder ein sich nur für den kon-
kreten Fall konstituierendes Forum angerufen werden. Entscheidungen 
der Schiedsgerichte sind für die Parteien in jedem Fall verbindlich. Die 
Streitschlichtung hat heute unter anderem grosse Bedeutung im inter-
nationalen Investitionsschutzrecht: Aufgrund entsprechender Schieds-
klauseln in bilateralen Investitionsschutzabkommen können private 
Unternehmen direkt gegen Staaten vor einem internationalen Schieds-
gericht Klage wegen Verletzung der Vertragsbestimmungen einreichen.

Internationaler Strafgerichtshof (ICC)  
Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag verfolgt Indivi-
duen, welche die schwersten die internationale Gemeinschaft betref-
fenden Verbrechen begangen haben: > Völkermord, > Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und > Kriegsverbrechen. Auch der Tatbestand der  
> Aggression fällt in seinen Kompetenzbereich, sobald die internationale 
Gemeinschaft sich auf eine Definition des Begriffs geeinigt hat. Der ICC 
arbeitet subsidiär, d.h. er kommt erst dann zum Einsatz, wenn die für 
die Strafverfolgung primär zuständigen innerstaatlichen Behörden nicht 
willens oder nicht in der Lage sind, die Ermittlungen oder die Verfolgung 
ernsthaft zu betreiben.
Grundlage des ICC ist das «Römer Statut», das 2002 in Kraft trat. Der-
zeit gehören ihm 110 Vertragsstaaten an, darunter die Schweiz (Stand 
2009).  
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Interpretationserklärung (auslegende Erklärung)
Erklärung einer Partei eines > Völkerrechtsvertrags, wie sie eine oder 
mehrere Bestimmungen des Vertrags auslegt. Eine Interpretationserklä-
rung ist dabei von einem > Vorbehalt	 zu	unterscheiden:	Während	mit	
einem Vorbehalt die Rechtswirkung einer Vertragsbestimmung ausge-
schlossen oder abgeändert werden soll, bewegt sich eine Interpretati-
onserklärung im Rahmen einer zulässigen Auslegung. Sie bedarf daher 
im Gegensatz zum Vorbehalt auch nicht der Annahme durch die ande-
ren Vertragsparteien.

Ius ad bellum, ius in bello 
Das ius ad bellum betrifft die Rechtmässigkeit der Androhung oder An-
wendung militärischer Gewalt. Diese wird in der > Charta der Vereinten 
Nationen geregelt. 
Das ius in bello oder > Humanitäre Völkerrecht findet ausschliesslich im 
Fall	eines	bewaffneten	Konflikts	Anwendung,	und	zwar	unabhängig	da-
von, ob er rechtens ist oder nicht. Es regelt zum einen die Kriegsführung 
und zum andern den Schutz der Opfer. 

Das Protokoll von Cartagena über die biologische 

Sicherheit aus dem Jahr 2000 ist das erste völ-

kerrechtliche Instrument, das sich gezielt mit der 

Sicherheit von Umwelt und Gesundheit im Hinblick 

auf die Verwendung von gentechnisch veränderten 

lebenden Organismen befasst.
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Ius cogens 
Bezeichnet die zwingenden Regeln des > Völkergewohnheitsrechts, die 
unter allen Umständen beachtet werden müssen. Ein > Völkerrechts-
vertrag und alle anderen Rechtshandlungen, die gegen ius cogens ver-
stossen, sind nichtig. Im Unterschied zum verwandten Konzept der  
> erga omnes-Regeln (deren Einhaltung allen Mitgliedern der internati-
onalen Gemeinschaft geschuldet ist), liegt das Hauptaugenmerk beim  
ius cogens auf dem Inhalt der Normen und deren Vorrang. Zum ius 
cogens zählen insbesondere das > Gewaltverbot und die Verbote von  
> Völkermord und Folter.

Kollektive Sicherheit  
System	zur	Friedenssicherung;	danach	verpflichten	sich	alle	beteiligten	
> Staaten, grundsätzlich keine militärische Gewalt gegeneinander anzu-
wenden, aber bei kollektiven Zwangsmassnahmen gegen einen allfäl-
ligen Aggressor (> Aggression) mitzuwirken. Im Unterschied zu einem 
reinen Verteidigungsbündnis kann der Aggressor dabei auch ein Staat 
sein, der an sich Teil der Organisation für kollektive Sicherheit ist. Ein 
System kollektiver Sicherheit richtet sich somit nicht nur gegen aussen, 
sondern auch gegen innen. Ein Beispiel für eine solche Organisation 
ist die > UNO,	wobei	hier	keine	Verpflichtung	zur	Teilnahme	an	militä-
rischen Zwangsmassnahmen besteht.

Kriegsverbrechen  
Kriegsverbrechen sind schwere Verletzungen jener Bestimmungen der 
Genfer Konventionen von 1949, die Personen und Güter schützen, so-
wie schwere Verstösse gegen die in internationalen und nicht internati-
onalen	bewaffneten	Konflikten	geltenden	Gesetze	und	Gebräuche.	Als	
Kriegsverbrechen gelten namentlich vorsätzliche Tötung, Folter, Ver-
treibung, unmenschliche Behandlung, rechtswidrige Gefangenhaltung, 
Geiselnahme, vorsätzlicher Angriff auf geschützte Zivilpersonen und 

K
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geschützte zivile Objekte, Eingliederung von Kindern in die Streitkräfte, 
Plünderung. Die > Staaten	 sind	 verpflichtet,	 Personen	 vor	Gericht	 zu	
stellen oder auszuliefern, die verdächtigt werden, in ihrem Hoheitsgebiet 
Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Menschenrechte4   
Als Menschenrechte gelten diejenigen Rechte, die jedem Menschen 
aufgrund seines Menschseins, unabhängig von Hautfarbe und Staats-
angehörigkeit, politischer oder religiöser Überzeugung, sozialer Stel-
lung, Geschlecht oder Alter zukommen. Sie werden auf internationaler 
Ebene	durch	ein	Geflecht	von	> Übereinkommen, > Resolutionen und 
Erklärungen > internationaler Organisationen sowie durch das > Völker-
gewohnheitsrecht geschützt. 
Dieses System des internationalen Menschenrechtsschutzes ist ver-
knüpft mit dem > Humanitären Völkerrecht und dem internationalen 
Flüchtlingsrecht. Die drei Bereiche überschneiden sich zwar, müssen 
systematisch aber doch voneinander unterschieden werden: So kommt 
das Humanitäre Völkerrecht (namentlich die vier Genfer Konventionen 
von 1949 samt Zusatzprotokollen von 1977) grundsätzlich nur im Falle 
bewaffneter	 Konflikte	 zur	 Anwendung.	Das	 internationale	 Flüchtlings-
recht wiederum (zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention von 
1951 samt Zusatzprotokoll) ist nur auf anerkannte Flüchtlinge sowie, in 
beschränktem Masse, auf Asylbewerber anwendbar. Menschenrechte 
hingegen gelten nach heutigem Verständnis jederzeit und für jeder-
mann.

Monismus 
Danach erlangen völkerrechtliche Normen automatisch innerstaatli-
che Geltung (im Gegensatz zum > Dualismus). Völkerrechtliche Regeln 
werden damit als Teil des Landesrechts verstanden. Zur innerstaatli-
chen Geltung von > Völkerrechtsverträgen oder > Völkergewohnheits-

M

4  s. auch Broschüre «ABC der Menschenrechte»
  www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/phumig.html
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recht bedarf es daher keines staatlichen Transformationsaktes in der 
Form eines Gesetzes. Dem monistischen System folgen zum Beispiel  
Frankreich, die USA und die Schweiz. 
 

Multilateralismus
Man spricht von Multilateralismus, wenn Fragen von öffentlichem In-
teresse zwischen mehr als zwei > Staaten diskutiert und verhan-
delt werden. > Internationale Organisationen und Gremien wie die  
> UNO,	die	Welthandelsorganisation,	die	EU	und	der	Europarat	dienen	
als Forum für solche Diskussionen. 
Im Zuge der Globalisierung werden immer mehr internationale > Über-
einkommen in diesen multilateralen Strukturen ausgehandelt.

Neutralität  
Rechtsstatus eines > Staats, der – immerwährend oder zeitlich begrenzt 
–	 darauf	 verzichtet,	 an	 einem	bewaffneten	Konflikt	 teilzunehmen.	Die	
Haager Übereinkommen von 1907, ergänzt durch das > Völkergewohn-
heitsrecht,	definieren	die	Rechte	und	Pflichten	eines	neutralen	Staats.	
Ein	neutraler	Staat	hat	im	Wesentlichen	folgende	Rechte:	Sein	Territo-
rium ist unverletzlich; Privatunternehmen, die sich auf seinem Territori-
um befinden, können mit kriegführenden Staaten freien Handel treiben; 
die Handelsfreiheit der Privatunternehmen gilt auch für den Verkauf von 
Waffen,	Munition	und	allem	Kriegsmaterial.	
Zu	den	Pflichten	eines	neutralen	Staats	gehört	vorab,	sich	der	Teilnahme	
an	einem	bewaffneten	Konflikt	zwischen	Drittstaaten	fern	zu	halten.	Es	
ist	 ihm	ausdrücklich	untersagt,	die	Kriegsparteien	mittels	Waffen	oder	
Truppen zu unterstützen (er kann demnach nicht Mitglied einer militä-
rischen Allianz wie etwa der Nato sein). Es ist ihm zudem nicht erlaubt, 
den Kriegsparteien sein Territorium für militärische Zwecke zur Verfü-
gung	zu	stellen.	Wenn	er	Handelsbeschränkungen	für	Waffen,	Munition	
und alles Material, das einer Streitkraft von Nutzen sein kann, einführt,  

N
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muss er die restriktiven Massnahmen für alle Kriegsparteien gleich an-
wenden. Schliesslich muss ein neutraler Staat in der Lage sein, sein 
Territorium militärisch zu verteidigen. 
Das	 Neutralitätsrecht	 gilt	 nicht	 für	 Wirtschaftssanktionen.	 Neutrale	
Staaten können sich an den von der > UNO, der EU oder einer anderen 
Staatengruppe beschlossenen > Sanktionen beteiligen. Es gilt ebenfalls 
nicht für militärische Sanktionen, die der UNO-Sicherheitsrat gemäss 
Kapitel VII der > Charta der Vereinten Nationen beschliesst. Die von der 
UNO beschlossenen militärischen Sanktionen sind nicht – im Sinne des 
Neutralitätsrechts – mit einem Krieg gleichzustellen, sondern mit recht-
lichen Massnahmen, mit denen Beschlüsse durchgesetzt werden, die 
der Sicherheitsrat im Namen der internationalen Gemeinschaft für die 
Wiederherstellung	des	Friedens	und	der	internationalen	Sicherheit	fasst.	
Das Neutralitätsrecht hindert demnach neutrale Staaten nicht, sich an 
den vom Sicherheitsrat gemäss Kapitel VII der Charta beschlossenen 
Sanktionen zu beteiligen.

Die Internationale Seerechtskonvention vom 1982 ist 

ein umfassendes Regelwerk über die völkerrechtlichen 

Grundsätze der Nutzung und des Schutzes der Meere.
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Nichtregierungsorganisation (NGO)
Nichtregierungsorganisationen sind Institutionen des Privatrechts, die 
ihre	Aktivitäten	unabhängig	vom	Einfluss	staatlicher	Behörden	ausüben.	
NGOs	können	einen	wesentlichen	Einfluss	auf	die	öffentliche	Wahrneh-
mung	 und	 die	Willensbildung	 ausüben.	 Sie	 können	 Konsultativstatus	
bei > internationalen Organisationen erlangen, Zusammenarbeitsverträ-
ge eingehen oder Mandate, zum Beispiel im Rahmen von humanitären 
Missionen oder Schutzaufträgen, wahrnehmen.

Pacta sunt servanda 
Lat. : «Verträge sind einzuhalten»; > Staaten und > internationale Organi-
sationen müssen > Völkerrechtsverträge, deren Vertragspartei sie sind, 
einhalten. Dieser Grundsatz bildet einen zentralen Pfeiler der internati-
onalen	Rechtsordnung.	Er	ist	in	den	Wiener	Übereinkommen	von	1969	
und 1986 über das Vertragsrecht festgehalten und lautet: «Ist ein Vertrag 
in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu 
und Glauben zu erfüllen.»

Privilegien und Immunitäten5    
Vorrechte, steuerliche Befreiungen und Erleichterungen für Mitglieder 
des diplomatischen Personals und deren Familie so wie für Personen, 
die einen gleichwertigen Status haben (zum Beispiel internationale 
Funktionäre). 
Die Privilegien und Immunitäten umfassen freie Kommunikation zwi-
schen der diplomatischen Mission und den Behörden des Entsende-
staats; Unverletzlichkeit des diplomatischen Personals, das weder ver-
haftet noch inhaftiert werden darf; Unverletzlichkeit der diplomatischen 
Räumlichkeiten (die örtlichen Behörden benötigen für einen Zutritt die 
Genehmigung des Missionschefs); Immunität vor der Gerichtsbarkeit 
(gegen einen diplomatischen Vertreter oder seine Familie können keine 
Gerichtsverfahren eingeleitet werden); Steuervergünstigungen. 

5  s. auch Broschüre «ABC der Diplomatie» (Hg.: Eidg. Departement für auswärtige Angelegen-
heiten) www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pdipl.html
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Die Privilegien und Immunitäten werden nicht zugestanden, um den Ein-
zelnen persönlich zu bevorzugen, sondern um ihm die wirksame Erfül-
lung seiner Aufgaben in völliger Unabhängigkeit vom Empfangsstaat zu 
ermöglichen. 
Personen, die Privilegien und Immunitäten geniessen, haben die Ge-
setze	 des	 Residenzlandes	 zu	 respektieren	 (Artikel	 41	 des	 Wiener	
Übereinkommens über diplomatische Beziehungen und Artikel 55 des  
Wiener	Übereinkommens	über	konsularische	Beziehungen).

Resolution  
Beschlüsse > internationaler Organisationen und internationaler Konfe-
renzen werden Resolution genannt. Resolutionen haben ein standardi-
siertes Format. Sie setzen sich aus einer Präambel und einer Anzahl 
operativer Paragraphen zusammen. Die meisten Resolutionen sind nicht 
rechtsverbindlich, sondern haben empfehlenden Charakter, so etwa die 
Resolutionen der Generalversammlung der > UNO (mit Ausnahme jener, 
die das interne Recht der Organisation betreffen). Anders verhält es sich 
bei Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats, die für alle > Staaten unmit-
telbar rechtsverbindlich sind. Resolutionen tragen zuweilen andere Be-
zeichnungen («Beschluss», «Empfehlung», «Erklärung» oder ähnliches). 

Das Übereinkommen zum Schutz des baugeschichtlichen 

Erbes von 1985 gilt als eines der wichtigsten Abkommen 

des Europarats zum Schutz von Baudenkmälern. 

R
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Sanktionen   
Gesamtheit der diplomatischen, wirtschaftlichen oder militärischen 
Massnahmen eines > Staats oder einer > internationalen Organisation, 
um eine Völkerrechtsverletzung zu stoppen, die eine Organisation fest-
gestellt hat oder deren Opfer ein Staat zu sein glaubt. 
Sanktionen gegen einen Staat, der den internationalen Frieden gefähr-
det, beschliesst der > UNO-Sicherheitsrat im Namen der Staaten. Die 
Welthandelsorganisation	ist	für	Sanktionen	bei	Verstössen	gegen	inter-
nationale Handelsvorschriften zuständig. In den anderen Bereichen dür-
fen die Staaten nach eigenem Belieben nicht-militärische Sanktionen 
ergreifen, wobei diese verhältnismässig zum erlittenen Schaden sein 
müssen. 
Der Gebrauch von Gewalt ist von der UNO-Charta verboten (> Gewalt-
verbot). Sanktionen müssen vorangekündigt werden, bevor sie in Kraft 
treten.

Soft Law 
Neben den rechtlich verbindlichen > Völkerrechtsverträgen gibt es zahl-
reiche internationale Instrumente, die keine rechtliche Verbindlichkeit 
beanspruchen können, die aber dazu bestimmt sind, > Staaten oder  
> internationale Organisationen zu einem bestimmten Verhalten (Tun oder 
Unterlassen) anzuhalten. Dazu gehören zum Beispiel > Resolutionen der 
UNO-Generalversammlung (> UNO), die empfehlenden Charakter ha-
ben. Solche «sanften» Texte wecken Erwartungen an das Verhalten der 
Adressaten, denen sich diese oft nicht völlig entziehen können. Zuwei-
len kann sich Soft Law auch zu > Völkergewohnheitsrecht verdichten 
oder Gegenstand einer späteren vertraglichen Regelung werden.  

Souveränität 
Auf internationaler Ebene gilt ein > Staat als souverän, wenn er unab-
hängig ist von allen übrigen Völkerrechtssubjekten (Staaten, > internati-

S
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onalen Organisationen).	Er	muss	folglich	nur	jene	Verpflichtungen	erfül-
len,	die	er	selbst	eingegangen	ist,	sowie	Verpflichtungen,	die	sich	aus	
dem zwingenden Völkerrecht (> ius cogens) ergeben. 

Staat 
Der Staat ist die zentrale Rechtsfigur des Völkerrechts. Staaten gelten 
als «geborene», originäre Völkerrechtssubjekte. Ihnen haftet die völker-
rechtliche Rechtsfähigkeit aus sich heraus an: Sie sind in umfassender 
Weise	Träger	von	völkerrechtlichen	Rechten	und	Pflichten	und	können	
ohne	Weiteres	> Völkerrechtsverträge abschliessen und zur Schaffung 
von > Völkergewohnheitsrecht beitragen. 
Drei Elemente machen einen Staat aus: Staatsgebiet, Staatsvolk und 
Staatsgewalt. Unter Staaten gilt der Grundsatz der souveränen Gleich-
heit (> Souveränität). 

Ständiger Schiedsgerichtshof 
> Internationale Organisation mit über 100 Mitgliedstaaten. Der Stän-
dige Schiedsgerichtshof ist kein Gericht im traditionellen Sinn, sondern 
ein Forum, das Dienstleistungen im Rahmen der > friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten übernimmt. Hierzu stellt der Schiedsgerichtshof einen 
Pool von qualifizierten Schiedsrichtern sowie administratives Personal 
zur Verfügung. Gegründet mit > Völkerrechtsvertrag	im	Jahre	1899,	stellt	
der Ständige Schiedsgerichtshof den ersten globalen Mechanismus 
zur Streitbeilegung zwischen > Staaten dar. Heute werden die Dienst-
leistungen des Ständigen Schiedsgerichtshofs für Streitschlichtungen 
aller Art genutzt, so auch für Verfahren mit Beteiligung internationaler 
Organisationen, privater Unternehmen oder von Einzelpersonen.



ABC des Völkerrechts  31 

Terrorismus
Der Begriff «Terrorismus» ist durch das Völkerrecht noch nicht definiert. 
Indessen verbieten das > Völkerrecht, die > Menschenrechte und das 
> Humanitäre Völkerrecht zahlreiche mit dem Terrorismus verknüpfte 
Handlungen und Aktivitäten. So untersagt das Humanitäre Völkerrecht 
Anschläge gegen die Zivilbevölkerung und gegen zivile Objekte sowie 
unterschiedslose Angriffe und Geiselnahmen sowohl in internationalen 
als	auch	in	nicht	internationalen	bewaffneten	Konflikten.	Zudem	verbie-
tet es ausdrücklich die Androhung und Anwendung von Gewalt mit dem 
hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbrei-
ten. 
Beim so genannten «Krieg gegen den Terror» handelt es sich um ein po-
litisches, nicht ein juristisches Konzept. Das Humanitäre Völkerrecht gilt 
ausschliesslich	in	bewaffneten	Konflikten,	zum	Beispiel	 in	Afghanistan	
und im Irak. Auf andere Situationen, die mit dem Begriff «Krieg gegen 
den Terror» verknüpft werden (zum Beispiel im Zusammenhang mit den 
Attentaten	von	Madrid	und	London	in	den	Jahren	2004	und	2005),	 ist	
das Humanitäre Völkerrecht nicht anwendbar, denn es liegt kein be-
waffneter	 Konflikt	 vor.	 Das	 bedeutet	 jedoch	 nicht,	 dass	 terroristische	
Handlungen und ihre Bekämpfung in einem rechtsfreien Raum erfolgen. 
Die Menschenrechte, das jeweilige Landesrecht sowie die zahlreichen  
> Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus im allgemeinen 
Völkerrecht kommen in solchen Situationen zur Anwendung.

Übereinkommen (Konvention)
Standardbegriff zur Bezeichnung mehrseitiger Vereinbarungen (> Mul-
tilateralismus), die in der Regel unter der Schirmherrschaft > internati-
onaler Organisationen getroffen werden und Fragen der internationalen 
Beziehungen	oder	des	 internationalen	Rechts	regeln.	Beispiel:	Wiener	
Vertragsrechtskonvention, die Haager Übereinkommen und die Genfer 
Konventionen.

T
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Unmittelbare Anwendbarkeit   
Eine Völkerrechtsregel ist dann unmittelbar anwendbar (self-executing), 
wenn	sie	bezüglich	der	durch	sie	festgelegten	Rechte	und	Pflichten	ge-
nügend bestimmt und klar formuliert ist. In diesem Fall können inner-
staatliche Gerichte und Behörden die Regel direkt anwenden. Ist die 
Völkerrechtsregel hingegen nur programmatischer Natur, so muss sie 
zuerst innerstaatlich konkretisiert werden, um schliesslich von Gerich-
ten und Behörden direkt angewendet werden zu können (non self-exe-
cuting). 
Die Frage der (unmittelbaren) Anwendbarkeit stellt sich insbesondere  
in Staaten, die dem > Monismus folgen, da hier Völkerrecht automa-
tisch gilt; je nach Art der Transformation kann sie sich aber auch in  
> dualistischen Staaten stellen.

UNO (Organisation der Vereinten Nationen) 
Die UNO ist eine > internationale Organisation mit globalem Anspruch. 
Sie umfasst 192 Mitgliedstaaten (Stand 2008) und bildet ein Forum zur 
Diskussion praktisch sämtlicher Themen von internationalem Interesse. 
Die UNO fördert Sicherheit und Frieden, setzt sich für die > Menschen-

Die UNO-Konvention gegen die Korruption von 2003 

befasst sich mit der Verhütung und Bestrafung der Kor-

ruption und regelt prozessuale Fragen sowie die interna-

tionale Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten. 

Erstmals wird auf multilateraler Ebene verbindlich die 

Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögens-

werte vorgeschrieben.
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rechte, den Abbau der sozialen Gegensätze sowie den Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen ein und leistet humanitäre Hilfe. 
Die wichtigsten Organe der UNO sind: 
•	 die	Generalversammlung	 (bestehend	aus	Vertretern	der	> Staaten), 

die über Fragen von internationaler Tragweite berät; 
•	 der	Sicherheitsrat	(bestehend	aus	fünfzehn	Mitgliedstaaten),	der	die	

Hauptverantwortung	 für	 die	Wahrung	 des	 internationalen	 Friedens	
und der internationalen Sicherheit trägt;  

•	 das	Generalsekretariat,	das	die	UNO	verwaltet	und	die	Beschlüsse	
der Organe ausführt;  

•	 der	 Internationale	 Gerichtshof,	 der	 das	 wichtigste	 Justizorgan	 der	
UNO ist (> Internationale Justiz).

Zum System der Vereinten Nationen gehört auch eine grosse Zahl von 
Sonderorganisationen. Dies sind rechtlich selbstständige internationa-
le Organisationen, die durch Abkommen mit der UNO verbunden sind 
(zum	Beispiel	die	Weltgesundheitsorganisation	WHO)	.	
Die	Schweiz	ist	der	UNO	als	Vollmitglied	im	Jahr	2002	beigetreten.	Zu-
vor hatte sie den Beobachterstatus inne (seit 1948) und war Mitglied der 
UNO-Sonderorganisationen.

Die Europäische Menschenrechtskonvention 

von 1950 enthält die wichtigsten Freiheits-

rechte wie zum Beispiel das Recht auf Leben, 

das Recht auf Freiheit und Sicherheit oder 

das Recht auf Meinungsäusserungsfreiheit.
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Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt 
Die Unterzeichnung erfolgt durch die Regierungsbevollmächtigten am 
Schluss des Vertrags (> Völkerrechtsvertrag) und bewirkt dessen Ab-
schluss;	 sie	 verpflichtet	den	> Staat, sich nach Treu und Glauben im 
Sinne des Vertrags zu verhalten. Falls das Abkommen nichts anderes 
vorsieht, wird ein Staat mit der Unterzeichnung aber noch nicht Ver-
tragspartei. 
Der Staat ist erst nach der Ratifizierung	völkerrechtlich	verpflichtet,	den	
Vertrag einzuhalten. In der Schweiz stimmt die Bundesversammlung 
der Ratifizierung von Verträgen zu. Eine Ausnahme bilden jene Verträge, 
welche die Regierung aufgrund eines Gesetzes oder Vertrags selber zu 
unterzeichnen und ratifizieren ermächtigt ist.
Mit einem Beitritt wird ein Staat durch einen einzigen Akt Partei eines 
Vertrags, ohne diesen vorher unterzeichnet zu haben. 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Handlungen, die bei einem ausgedehnten oder systematischen Angriff 
auf die Zivilbevölkerung vorsätzlich grosses Leid oder eine schwere 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursa-
chen, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dazu zählen insbe-
sondere vorsätzliche Tötung, Ausrottung, Versklavung, Vertreibung der 
Bevölkerung, Freiheitsentzug unter Verstoss gegen die Grundregeln 
des Völkerrechts, Folter, Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung 
zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation 
und ähnliche Formen schwerer sexueller Gewalt, Verfolgung aus poli-
tischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen oder 
geschlechtsspezifischen Gründen, Apartheid sowie das Verschwinden-
lassen von Personen. 

V
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Völkergewohnheitsrecht  
Zusammen mit den > Völkerrechtsverträgen stellt das Gewohnheits-
recht	eine	der	Grundlagen	für	die	Rechte	und	Pflichten	der	Staaten	dar	
(> Völkerrechtsquellen). Man spricht von Völkergewohnheitsrecht, wenn 
Staaten gewisse Handlungsweisen annehmen in der Überzeugung, ei-
ner	Verpflichtung	nachzukommen.	
Die Entstehung von Gewohnheitsrecht setzt zwei Elemente voraus: eine 
regelmässige	Wiederholung	 identischer	Handlungsweisen	 seitens	 der	
Staaten sowie deren Überzeugung, dabei auf der Ebene des Rechts 
(und	nicht	zum	Beispiel	der	Moral	oder	der	Höflichkeit)	zu	handeln.	

Völkermord 
Als Völkermord gelten Handlungen, deren Ziel die vollständige oder teil-
weise Vernichtung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religi-
ösen Gruppe ist. Dazu zählen insbesondere
•	 Tötung;	
•	 das	Zufügen	von	schwerem	körperlichen	oder	seelischen	Schaden;	
•	 Massnahmen,	 die	Geburten	 verhindern	 oder	 eine	Gruppe	physisch	

zerstören; 
•	 die	gewaltsame	Überführung	von	Kindern	in	eine	andere	Gruppe.
Die Verhütung und Bestrafung des Völkermords ist Gegenstand eines 
UNO-Übereinkommens von 1948.

Völkerrecht 
Das Völkerrecht entsteht im Zusammenwirken der > Staaten und regelt 
das Zusammenleben zwischen ihnen. Es ist Grundlage für Frieden und 
Stabilität	und	zielt	auf	den	Schutz	und	das	Wohl	der	Menschen	ab.
Mit zunehmender Globalisierung werden völkerrechtliche Beziehungen 
bedeutsamer, aber auch komplexer. Völkerrecht umfasst so unterschied-
liche Themen wie > Gewaltverbot, > Menschenrechte, Schutz der Men-
schen	bei	Kriegen	und	Konflikten	 (> Humanitäres Völkerrecht), Kampf 
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gegen Terror (> Terrorismus) und gegen andere schwere Verbrechen. 
Zudem regelt es Bereiche wie Umwelt, Handel, Entwicklung, Telekom-
munikation oder Transportwesen.
Auf Grund der > Souveränität der Staaten gilt das Völkerrecht für je-
den Staat nur soweit, als er zugestimmt hat, bestimmte internationale 
Verpflichtungen	zu	übernehmen	 (> Völkerrechtsverträge und > Völker-
gewohnheitsrecht). Ausgenommen ist das zwingende Völkerrecht, das 
grundlegende Normen beinhaltet, über die sich kein Staat hinwegsetzen 
darf, zum Beispiel das Genozidverbot (> ius cogens). In der Schweiz 
entscheiden in der Regel die Eidgenössischen Räte und, via das obli-
gatorische oder fakultative Referendum, das Volk über völkerrechtliche 
Verpflichtungen.	 Im	 Verhältnis	 zum	 Landesrecht	 gilt	 das	 Prinzip	 vom	
Vorrang des Völkerrechts (> Monismus).

Die UNO-Antifolterkonvention von 1984 verbietet 

Folter unter allen Umständen. Weder Krieg oder 

innenpolitische Instabilität noch die Weisung 

eines Vorgesetzten gelten als Rechtfertigungs-

gründe für Folter.
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Völkerrechtskommission
Ein subsidiäres Organ der Generalversammlung der > UNO. Die Völ-
kerrechtskommission besteht aus 34 anerkannten Völkerrechtsexper-
ten, die von der Generalversammlung für jeweils fünf Amtsjahre gewählt 
werden. Ihre Aufgabe besteht darin, das Völkerrecht weiterzuentwickeln 
und zu kodifizieren. Hierzu arbeitet sie Vertragsentwürfe aus, die sie 
der Generalversammlung unterbreitet. Die Generalversammlung kann 
daraufhin den UNO-Mitgliedstaaten empfehlen, auf der Grundlage des 
Entwurfs einen multilateralen > Völkerrechtsvertrag abzuschliessen. 
Die wichtigsten in diesem Verfahren geschlossenen Verträge sind die 
	Wiener	Vertragsrechtskonvention,	die	Wiener	Konventionen	zum	Recht	
der diplomatischen und konsularischen Beziehungen, das Seerechts-
übereinkommen sowie das Statut des > Internationalen Strafgerichts-
hofs. Die Entwürfe der Völkerrechtskommission haben jedoch aufgrund 
des	Renommés	ihrer	Mitglieder	bereits	einen	Einfluss,	wenn	sie	von	den	
Staaten noch nicht in einem Völkerrechtsvertrag angenommen wurden. 
Ein Beispiel ist der Entwurf der Völkerrechtskommission zur Staatenver-
antwortlichkeit	aus	dem	Jahr	2001,	der	in	der	Rechtspraxis	oft	heran-
gezogen wird.

Völkerrechtsquellen
Die Quellen des Völkerrechts sind > Völkerrechtsverträge, > Völkerge-
wohnheitsrecht sowie allgemeine Rechtsprinzipien. Letztere beinhal-
ten	 Rechtsgrundsätze,	 die	 in	 den	 meisten	 Rechtssystemen	 der	 Welt	
anerkannt sind (zum Beispiel Treu und Glauben). Zur Auslegung dieser 
Quellen werden auch die Entscheidungen von Gerichten sowie Lehr-
meinungen anerkannter Völkerrechtler herangezogen. Die autoritative 
Aufzählung der Völkerrechtsquellen findet sich in Artikel 38 des Statuts 
des > Internationalen Gerichtshofs.
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Völkerrechtsvertrag
Ein völkerrechtlicher Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen > Staaten 
oder zwischen Staaten und > internationalen Organisationen zur Festle-
gung internationaler Vorschriften in einem gewissen Bereich. Gemeinsam 
mit dem > Völkergewohnheitsrecht stellt der Vertrag eine der Grundla-
gen	für	die	Rechte	und	Pflichten	der	Staaten	dar.	Die	Vereinbarung	kann	
unterschiedliche, jedoch gleichwertige Bezeichnungen haben: Vertrag, 
> Übereinkommen, Abkommen, Protokoll, Erklärung, Charta (zum Bei-
spiel die > UNO-Charta), Pakt, Briefwechsel etc. 

Völkerstrafrecht
Der Bereich des Völkerrechts, der die Strafbarkeit von Einzelpersonen 
für die Begehung internationaler Verbrechen vorsieht. Als internationa-
le Verbrechen gelten zum Beispiel > Völkermord, > Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, > Kriegsverbrechen sowie (von der Staatengemein-
schaft noch nicht abschliessend definiert) > Aggression. Aufgrund des 
so	genannten	Weltrechtsprinzips	ist	grundsätzlich	jeder	Staat	dazu	er-
mächtigt, Einzelpersonen für die Begehung der genannten internatio-
nalen Verbrechen im innerstaatlichen Strafverfahren anzuklagen und zu 
verurteilen. Ein Beispiel dafür ist das Verfahren gegen den ehemaligen 
chilenischen Staatschef Augusto Pinochet, der in Spanien angeklagt 
und daraufhin in Grossbritannien verhaftet worden war. Auf internati-
onaler	 Ebene	wurden	 in	 den	 1990er	 Jahren	 in	 der	 Tradition	 der	 Pro-
zesse von Nürnberg und Tokio durch den UNO-Sicherheitsrat spezielle 
> Ad-hoc-Tribunale errichtet, die für internationale Straftaten im Zusam-
menhang	mit	den	Konflikten	im	ehemaligen	Jugoslawien	und	in	Ruanda	
zuständig sind. Seit 2002 besteht der > Internationale Strafgerichtshof, 
vor dem subsidiär zu innerstaatlichen Verfahren Einzelpersonen in be-
stimmten Fällen für die Begehung internationaler Straftaten angeklagt 
werden können. 
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Vorbehalt 
Erklärung eines Vertragsstaats, dass er die Anwendung einer Vertrags-
bestimmung für sich ausschliesst oder abändert. Vorbehalte ermögli-
chen, dass mehr Staaten Vertragspartei werden, beeinträchtigen jedoch 
die einheitliche Anwendung des Vertrags. > Völkerrechtsverträge kön-
nen die Möglichkeit zur Erklärung von Vorbehalten ausschliessen oder 
beschränken. 
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Anhang

Drei Schweizer Persönlichkeiten, die das 
Völkerrecht geprägt haben 

Die Frage, wie das friedliche Zusammenleben der Staaten zu regeln 
sei,	 beschäftigt	 Rechtsgelehrte	 und	 Philosophen	 seit	 Jahrhunderten.	
Von	den	zahlreichen	Schweizer	Juristen,	die	die	Entwicklung	des	Völ-
kerrechts mitgeprägt haben, seien drei Persönlichkeiten besonders er-
wähnt: Emer de Vattel, Max Huber und Paul Guggenheim.

Emer(ich) de Vattel (1714-1767) 
Schweizer Philosoph, Rechtstheoretiker und Diplomat. In seinem 1758 
erschienenen Hauptwerk «Droit des gens, ou principes de la loi naturelle 
appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains»1 
legt de Vattel Grundlagen für das moderne Völkerrecht. Er versucht, die 
Philosophie	des	liberalen	deutschen	Philosophen	Christian	von	Wolff	in	
ein	Rechtssystem	zu	giessen.	Das	Werk	fand	besonders	im	Vereinigten	
Königreich	und	in	der	Neuen	Welt	Anerkennung.	Zwar	kann	die	natur-
rechtliche Herleitung seiner Grundaussagen heute nur mehr beschränkt 
überzeugen. Viele seiner Schlussfolgerungen bleiben aber gültig und 
prägen das völkerrechtliche Denken bis heute: 
– die Völkerrechtssubjektivität der Staaten (und nicht der Fürsten); 
– die Idee der Souveränität und formellen Gleichheit der Staaten;
– das Gebot der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten;
– der Grundsatz «pacta sunt servanda» (Verträge sind einzuhalten) als 

Basis für eine internationale Gemeinschaft;
– die Bedeutung der Neutralität;
– die Forderung, dass Staaten rechtsstaatlich handeln und verfas-

sungsrechtlich begründet sein müssen. 
1   Das Völkerrecht oder Grundsätze des Naturrechts, angewandt auf das Verhalten und die An-

gelegenheiten der Staaten und Staatsoberhäupter
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De	Vattel	kam	1714	im	Val	de	Travers	bei	Neuenburg	zur	Welt,	das	da-
mals	unter	preussischem	Einfluss	stand.	Nach	philosophischen	Studien	
in Basel und Genf ging er um 1742 nach Dresden und wurde dort von 
Ministerpräsident Heinrich von Brühl gefördert. Bald trat er in den diplo-
matischen Dienst Sachsens ein. Er repräsentierte das Kurfürstentum in 
Bern, wobei er meist in Neuenburg residierte. 1758 wurde de Vattel zum 
Geheimrat am Hof von Kurfürst Friedrich August II. ernannt. Er verstarb 
1767 in Neuenburg.

Max Huber (1874-1960)
Max Huber − 1874 in Zürich geboren − studierte von 1894 bis 1897 
Rechtswissenschaften in Lausanne, Zürich und Berlin, wo er bereits 1897 
doktorierte. Nach mehreren Bildungsreisen wurde er 1902 als Profes-
sor für Verfassungsrecht, Kirchenrecht und internationales öffentliches 
Recht an die Universität Zürich berufen. Zudem war er als ständiger 
juristischer Berater für das Eidgenössische Politische Departement, das 
heutige EDA, tätig. Er vertrat die Schweiz bei der Zweiten Internationa-
len Friedenskonferenz in Den Haag 1907 und bei der Pariser Friedens-
konferenz 1919. Mehrfach leitete er die schweizerischen Delegationen 
in verschiedenen Gremien des Völkerbunds. Von 1920 bis 1932 gehörte 
er dem Ständigen Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Von 1924 
bis 1927 war er dessen Präsident.
1928 wurde Max Huber überdies Präsident des Internationalen Komi-
tees	vom	Roten	Kreuz	 (IKRK),	dessen	Wirken	er	massgeblich	prägte.	
Nach seinem Rücktritt 1944 amtete er als  Ehrenpräsident des IKRK und 
nahm in dieser Eigenschaft den Friedensnobelpreis entgegen, den das 
Komitee 1945 zugesprochen erhielt. 
In	seinem	Wirken	setzte	sich	Max	Huber	für	eine	Konzeption	des	Völker-
rechts ein, das sich an den Interessen der Staatengemeinschaft orien-
tiert. Für ihn war Völkerrecht keine doktrinäre Angelegenheit, sondern in 
erster Linie ein Mittel, um eine freiheitliche Ordnung auf der Grundlage 
internationaler Zusammenarbeit herzustellen. 
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Paul Guggenheim (1899-1977)
Paul	Guggenheim	kam	1899	in	Zürich	zur	Welt.	Er	studierte	Rechtswis-
senschaften in Genf, Rom und Berlin und doktorierte 1924. Nach einem 
Engagement in Kiel und seiner Habilitation kehrte er 1928 nach Genf 
zurück, wo er seit 1930 am Institut Universitaire de Hautes Etudes Inter-
nationales	mehr	als	40	Jahre	lang	unterrichtete,	ab	1941	als	ordentlicher	
Professor. 1955 wurde ihm zusätzlich der Lehrstuhl für Völkerrecht an 
der Universität Genf übertragen. Daneben unterrichtete er in Den Haag 
und Brügge. Ausserdem wirkte er als Richter, Verteidiger und Rechts-
berater verschiedener Regierungen und internationaler Organisationen. 
Im Fall Interhandel, in dem die Schweiz die USA 1957 vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof einklagte, war Paul Guggenheim mit der Schweizer 
Interessenvertretung betraut. 
Seine Formel «Neutralität, Solidarität, Disponibilität und Universalität» 
diente als Richtschnur für die schweizerische Aussenpolitik nach dem 
Zweiten	Weltkrieg.	Neben	seinen	zahlreichen	Publikationen	war	es	vor	
allem die Lehrtätigkeit Guggenheims, die das Profil der Schweiz als Hort 
des Völkerrechts prägte. Sein Denken wirkt auf die zahlreichen hervorra-
genden Völkerrechtler nach, über die die Schweiz auch heute verfügt. 

42 ABC des Völkerrechts



ABC des Völkerrechts  43 



44 ABC des Völkerrechts

Impressum

Herausgeber

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

3003 Bern

www.eda.admin.ch

Gestaltung

Schweizerische Bundeskanzlei / Peter Auchli 

Druck

Stämpfli	Publikationen	AG,	Bern

Bestellungen

Information EDA 

Tel.  +41 (0)31 322 31 53

E-Mail:  publikationen@eda.admin.ch

Fachkontakt

EDA – Direktion für Völkerrecht

Tel.  +41 (0)31 322 30 82

E-Mail:  DV@eda.admin.ch

Diese Publikation ist auch auf Französisch, Italienisch und Englisch erhältlich.

Bern, 2009


